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Gewisse Rechtsansprüche für schwangere Schülerinnen sollten allerdings schon gegeben sein,
zum Beispiel verbriefte Mutterschutzfristen und ein Recht auf schulbefreite Erziehungszeiten,
die mindestens dem üblichen Standard für schwangere Arbeitnehmerinnen entsprechen.
Darüber hinaus ist es natürlich schön, wenn die einzelne Schulen und Lehrer möglichst große
Spielräume haben eine schwangere Schülerin nach besten Möglichkeiten zu unterstützen.
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